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Besuchen Sie uns auf unserer  Homepage: www.obritzberg-rust.gv.at 

 

Europawahl am 25. Mai 2014 
Wahlberechtigt sind alle österreichischen StaatsbürgerIn-

nen, die spätestens am 25.05.2014 das 16. Lebensjahr voll-

enden oder bereits vollendet haben, am 11.03.2014 

(Stichtag) in einer österreichischen Gemeinde Ihren Haupt-

wohnsitz haben und in Österreich nicht vom Wahlrecht aus-

geschlossen sind und AuslandsösterreicherInnen, die bis 

zum 10.04.2014 auf Antrag in ein Wählerverzeichnis einer 

österreichischen Gemeinde eingetragen wurden. Auch Uni-

onsbürgerInnen mit einem Hauptwohnsitz in Österreich, die 

am Stichtag bei der Hauptwohnsitzgemeinde—auf entspre-

chendem Antrag—in die Europa-Wählerevidenz eingetra-

gen sind und ihrem Herkunftsmitgliedsstaat ihr aktives 

Wahlrecht nicht verloren haben.  

Stimmabgabe am 25.05.2014 im Wahllokal 
Jeder Wahlberechtigte kann am Wahltag seine Stimme in 

dem dafür vorgesehenen Wahllokal mit dem amtlichen 

Stimmzettel, welcher im Wahllokal ausgehändigt wird, ab-

geben.  

Sprengel I—Wahllokal Gemeindeamt Obritzberg  

  Wahlzeit: 8:00 bis 15:00 Uhr 

Sprengel II—Wahllokal Volksschule Großrust  

  Wahlzeit: 8:00 bis 15:00 Uhr 

Sprengel III—Wahllokal Freizeitzentrum Kleinhain  

  Wahlzeit: 8:00 bis 14:00 Uhr  

 

Achtung: Im Sprengel I und II ist durch 

den Ironman die Straße zum Wahllokal 

gesperrt. Die beste Zeit um sein Wahl-

recht auszuüben, wäre in der Zeit von 8 

bis 9 oder von 13 bis 15 Uhr.  

Briefwahl 
Alle wahlberechtigten BürgerInnen, die am Wahltag nicht in 

ihrem Wahlsprengel wählen können (Urlaub, Krankheit 

usw.) haben die Möglichkeit, nach Erhalt der Briefwahlkarte 

sofort zu wählen und im Inland als auch im Ausland die 

Stimme ohne Beisein einer Wahlbehörde abzugeben. 

Nutzen Sie dafür das Service unserer „Amtlichen Wahlinfor-

mation), welche Sie per Post erhalten haben, da diese per-

sonalisiert ist. 

Sie haben drei Möglichkeiten: persönlich am Gemeindeamt 

bis spätestens Freitag, den 23.05.2014, 12:00 Uhr, schrift-

lich mit der personalisierten Anforderungskarte oder elekt-

ronisch im Internet. Mit dem personalisierten Code auf der 

Wählerverständigungskarte in der „Amtlichen Wahlinforma-

tion“ können Sie auf www.wahlkartenantrag.at Ihre Wahl-

karte beantragen. Der letztmögliche Zeitpunkt für schriftli-

che und Online Anträge ist Mittwoch, der 21.05.2014. Die 

Wahlkarte muss spätestens am 25. Mai 2014, 17:00 Uhr bei 

der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangen. 

Wie wähle ich mit einer Wahlkarte? 

Sie bekommen Ihre Wahlkarte per Post oder holen sich die-

se von Ihrem Gemeindeamt ab. Wichtig ist, dass Sie im Falle 

der Abholung von Wahlkarten für Familienangehörige 

(Eltern/Kinder) oder andere Personen eine „Vollmacht“ 

vorweisen (einfacher Zettel, auf dem der Empfänger der 

Wahlkarte mit seiner Unterschrift bestätigt, dass Sie für 

ihn die Wahlkarte abholen dürfen). 

Die Wahlkarte beinhaltet den Stimmzettel, das Wahlkuvert, 

ein Infoblatt und eine Bewerberliste. 

Wenn Sie die Wahlkarte erhalten, können Sie sofort wählen 

- Stimmzettel ausfüllen, diesen in das Wahlkuvert 

legen, in die Wahlkarte zurücklegen, unterschreiben und 

verschließen. Anschließend im Postweg an die Bezirkswahl-

behörde senden. Wichtig ist, dass Ihre Wahlkarte spätes-

tens am 25.05.2014 um 17:00 Uhr bei der Bezirkswahlbe-

hörde eingelangt ist.  

Natürlich können Sie mit Ihrer Wahlkarte auch am Wahltag 

in jeder Gemeinde in Österreich wählen. 

ACHTUNG: Wenn Sie eine Wahlkarte beantragt haben, 

dürfen Sie ohne Vorlage dieser nicht in Ihrem zuständigen 

Wahlsprengel wählen - die Wahlkarte ist ein Dokument 

und unbedingt mitzubringen. 




